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Antrag 

der Abgeordneten Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Dr. Paul Wengert, 
Klaus Adelt, Harry Scheuenstuhl, Hans-Ulrich Pfaffmann SPD 

Einsatz von Videokonferenztechnik in gerichtlichen und staats-
anwaltschaftlichen Verfahren verstärken 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den Einsatz von Videokonfe-
renztechnik in gerichtlichen und staatsanwaltlichen Verfahren zu ver-
stärken und hierfür die technischen und gesetzlichen Voraussetzun-
gen zu schaffen. 

 

 

Begründung: 

§ 454 Abs. 1 Satz 3 der Strafprozessordnung (StPO) schreibt bei-
spielsweise die mündliche, nicht jedoch die persönliche Anhörung des 
Gefangenen vor. Die audiovisuelle Anhörung wird in der Rechtspre-
chung und Literatur daher als rechtlich zulässig angesehen. Allerdings 
ist es nur in fünf von 36 bayerischen Justizvollzugsanstalten derzeit 
möglich, Anhörungen gemäß § 454 Abs. 1 Satz 3 StPO im Rahmen 
der Entscheidung über die Reststrafenaussetzung zur Bewährung 
durch die Strafvollstreckungskammern audiovisuell mithilfe von Vide-
okonferenztechnik durchzuführen (vgl. Antwort der Staatsregierung 
auf die Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
vom 10. Mai 2016 zum Thema „Videoanhörungen in den Haftanstal-
ten“ (Drs. 17/11926 vom 12. August 2016)). Des Weiteren sind nur 17 
Gerichte (Oberlandesgerichte, Landgerichte, Amtsgerichte) in Bayern 
mit dieser Technik ausgestattet. 

Mit dem „Gesetz zur Intensivierung des Einsatzes von Videokonfe-
renztechnik in gerichtlichen und staatsanwaltlichen Verfahren“ vom 
25. April 2013 hat der Bund durch Änderung verschiedener Prozess-
ordnungen den Weg für einen vermehrten Einsatz der Videokonfe-
renztechnik in gerichtlichen und staatsanwaltlichen Verfahren frei ge-
macht. Die Möglichkeit des Einsatzes der Videokonferenztechnik in 
gerichtlichen und staatsanwaltlichen Verfahren sollte daher auch in 
Bayern stärker als bisher genutzt werden können. 

Die Vorteile der verstärkten Nutzung des Einsatzes von Videokonfe-
renztechnik in gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Verfahren 
liegen auf der Hand. So könnte im Bezug auf das Vorführ- und 
Schubwesen durch den Einsatz der Videokonferenztechnik eine deut-
liche Entlastung der Polizei geleistet werden. Jährlich werden über 
200.000 Dienststunden für den gerichtlichen Vorführdienst durch bay-
erische Polizeibeamte geleistet. Neben der Entlastung der Polizei wird 
gleichzeitig die Fluchtgefahr reduziert. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 

Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, 
Dr. Paul Wengert, Klaus Adelt u.a. SPD 
Drs. 17/13878 

Einsatz von Videokonferenztechnik in gerichtlichen und staats-
anwaltschaftlichen Verfahren verstärken 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Horst Arnold 
Mitberichterstatter: Dr. Franz Rieger 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen federführend zugewiesen. Der Ausschuss 
für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Antrag mitbera-
ten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 60. Sit-
zung am 24. November 2016 beraten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Antrag in seiner 139. Sitzung am 2. Februar 2017 mitberaten 
und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 

 



 

17. Wahlperiode 14.02.2017 Drucksache 17/15467 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, Dr. Paul 
Wengert, Klaus Adelt, Harry Scheuenstuhl, Hans-Ulrich Pfaffmann 
SPD 

Drs. 17/13878, 17/15295 

Einsatz von Videokonferenztechnik in gerichtlichen und staats-
anwaltschaftlichen Verfahren verstärken 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. – Das sind die CSUFraktion, die SPD

Fraktion, die FREIEN WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – 

Keine Gegenstimme. Gibt es Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltung. Damit 

übernimmt der Landtag diese Voten. Wir fahren in der Tagesordnung fort.
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